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EDITORIAL
PARLAMENTSVERWALTUNGSRECHT – IM AUGE DES ORKANS

1. Die Beiträge des Schwerpunkthefts beschäftigen sich mit ausgewählten
Fragen des Parlamentsverwaltungsrechts. Sie sind durch die Ausgangsüber-
legung verbunden, dass die Ordnung des Parlamentarismus nicht allein dem
Bereichdes „reinen“Verfassungsrechts zugehört oder gar schlicht politischen
Maßgaben folgendarf. Ganz imGegenteil kannmandavon ausgehen, dass der
Beitrag des Verwaltungsrechts geradezu notwendig ist, damit die Demokratie
nicht implumpenModusdes „Mehrheit istMehrheit“ versinkt.Das gilt jeden-
falls für die deutschenVerhältnisse, weil unser Verfassungsleben nicht auf in-
härenteMäßigung gebaut ist, die sich über lange Zeiträume entwickeln konn-
te. Vielmehr greifen wir auf ältere rechtsstaatliche Verteilungsregeln zurück,
die das Grundgesetz schon vorgefunden hat. Das Parlamentsverwaltungs-
recht ist sozusagen die von der Verfassung vorausgesetzte „kleine Schwester
des Grundgesetzes“.

Darin liegt zugegebenermaßen ein gewisses strukturelles Minus gegenüber
den sympathischen Theorien demokratischer Aushandlung zwischen Freien
und Gleichen. Doch vergrößert der Bestand eines Parlamentsverwaltungs-
rechts vielleicht doch zugleich auch die Chance, dass sich ein Mindestmaß
an Grundregeln in der gegenwärtigen Krisensituation erhalten lässt, in der
die bisherigen Standards einer ungeschriebenen und dennoch festliegenden
Verfassungskultur in den großen alten Demokratien der westlichen Welt in
den Staub getretenwerden.Wenn es so sein sollte, wäre das kein geringer Bei-
trag, um eben diese Verfassungsordnungen zu retten, deren innere Zermür-
bung mit einem neuen Ansturm menschenfeindlicher Regime einhergeht.

2.DasVerwaltungsrecht trägt seine eigenenAnsätze vonRationalität – etwa
die Suche nach Routinen und die intradisziplinäre Rückversicherung – in den
Bereich des Parlaments: So sichern gesetzliche Regeln (samt ihrer rechtsdog-
matisch aufgebautenAnwendung) ein gewissesMaß an rechtlicherGleichheit
schon für die Bewerber umpolitischeMandate. Das ist, angefangen beimPar-
teien- und Wahlrecht, keineswegs eine Selbstverständlichkeit; vielmehr be-
steht eine solide Erfahrung, dass einmal bestehendeMachtmit möglichst vie-
len Mitteln verteidigt wird. Das Bundesverfassungsgericht reagiert deshalb
ganz zurecht in kaum einem Bereich so sensibel auf Ungleichheit, die hier
eben kaum etwas anderes sein kann als Vorteilsnahme. Die Vorgaben des Ver-
fassungsrechts solltendann aber imModellwie in der Praxis nicht in einer un-
endlichenKaskade vonGerichtsurteilen immer wieder neu appliziert werden
müssen. Vielmehr braucht es verallgemeinerte Regeln, die auf allen Ebenen
des Staates in einer Vielzahl von Anwendungsfällen selbständig berücksich-
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tigt und angewendet werden. In einem etablierten Verfassungsstaat ist idea-
lerweise nur der Zweifelsfall und nur der Missbrauch Gegenstand erneuter
gerichtlicher Überprüfungen. Damit das aber funktioniert, braucht es vor al-
lem auch Institutionen, die das Recht durchsetzen, auch gegen das politisch
Wünschbare des Tages. Pia Lange geht in ihrem Eröffnungsbeitrag „Die
Wahlprüfung als Aufgabe der Parlamentsverwaltung – Funktionsadäquanz
als Maßgabe von institutionellen Reformüberlegungen“ der Frage nach, ob
(und warum und wieweit) die Eigenprüfung vonWahlergebnissen durch Par-
lamente geboten ist oder jedenfalls vernünftig erscheint. Die damit angespro-
chene Zweistufigkeit des Wahlprüfungsverfahrens (deren zweite Stufe ggfs.
die Überprüfung durch Gerichte bildet) hat ihre historische Begründung in
dem Eigenrecht des Parlaments gegenüber der Gerichtsbarkeit – konstituti-
onalistisch: im mühsam erkämpften Vorrang der Gesellschaft vor dem Staat.
Man kann anhand der DarstellungLanges nun zunächst einmal zur Kenntnis
nehmen, dass dieseFrage inBundundLänderndurchaus unterschiedlich ent-
schieden wird. Lange arbeitet dann vor allem heraus, dass die vorgeschaltete
parlamentarische Prüfung ihren Sinn gerade im verwaltungsrechtlichenMo-
dus einer quasi behördlichen Vorgehensweise hat – wenn denn die Parla-
mentsverwaltung entsprechend arbeiten kann.

Dass in der Folge erfolgreicher Wahlanfechtungen auch die eigentliche Or-
ganisation einer Wahl ein äußerst komplexer, störanfälliger Vorgang ist, der
erhebliche Kraftanstrengungen verlangt, legt Stephan Bröchler in seinem
Beitrag „Die Reform der Wahlorganisation Berlins: Ein Zwischenbericht“
dar – eine verwaltungswissenschaftlicheAnalysedesLandeswahlleiters sozu-
sagen aus dem Maschinenraum einer Behörde, die mit der Organisation von
Wahlen erst die Voraussetzungen legitimer Staatsverwaltung schafft. Sowohl
die vielfältigen Vorgaben eines ausziselierten Rechtsregimes wie die Trägheit
bestehenderVerwaltungsapparate sind zubewältigen,wennVorgängewie die
Skandal-Wahl „Berlin 2021“ sich nicht wiederholen sollen. Und das ist eben
staatspolitisch keine Komfortfrage: Wenn die tatsächliche „allgemeine, freie
und gleiche“Wahl nicht möglich ist, ist die Republik buchstäblich am Ende –
sie delegitimiert sich von innenundmuss sich überZynismus undAbwendung
derBürgerschaft nichtwundern.Umsowichtiger, dassdurchBröchlergezeigt
werden kann, dass es sich nicht um naturhafte Schicksalsvorgänge des Ver-
falls handelt, nicht einmal in Berlin, sondern Lernerfolge möglich sind.

Auch nach demWahlgang setzt sich imweiteren parlamentarischen „Alltag
des Verfassungsstaats“ fort, dass es ohne spezifisches Verwaltungsrecht nicht
geht: Sowohl die Zuteilung vonRessourcenwie auch derGang der politischen
Geschäfte muss in einer Weise organisiert sein, die nicht jeden Vorgang poli-
tisiert und in eineBilanz vonGewinnundVerlust einträgt. VomGeschäftsord-
nungsrecht bis zu neuerdings aufgewerteten prozeduralen Pflichten des Ge-
setzgebers in Sachen Verfahren und Begründung lassen sich vermehrt
verwaltungsrechtliche Grundmuster erkennen. Darin liegt auch ein Problem:
Denn selbstverständlich wäre es ganz falsch, über den Umweg des Parla-
mentsverwaltungsrechts zu einerweiteren Juridifizierung politischer Prozes-
se beitragen zu wollen. Verwaltungsrecht ist in besondere Weise pfadgebun-
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den – und dahermüssen auch dieGrenzen der verwaltungsrechtlich inspirier-
ten Formierung des Parlamentsrechts beachtet werden. Am schlechtesten
wäre ein Zustand, der Politik als bloße Verwaltungsentscheidungenmaskiert,
und gleichzeitig an anderer Stelle schlichte Verwaltungsentscheidungen poli-
tisch überfrachtet. Gabriele Britz untersucht die neu etablierten „Sachauf-
klärungspflichten im Gesetzgebungsverfahren“ in diesem Spannungsfeld
ausgehend von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Sie
bleibt gegenüber einer eigenständigen Pflicht zur Aufklärung undDarlegung
der tragenden Sachgrundlage imGesetzgebungsverfahren skeptisch. So wird
auch der Eigensinn der verwaltungsrechtlichen Arbeitsweise unterscheidbar
gehalten – wenn auch die wechselseitigen Einwirkungen mindestens mittel-
bar gut erkennbar sind.

Für den deutschen Bundesstaat ist auch beim Thema Parlamentsverwal-
tungsrecht stets darauf zu achten, welche Spielräume den Ländern imMehr-
ebenensystem verbleiben. Die Unitarisierung des öffentlichen Lebens durch
die (Bundes‐) Grundrechte, die von der raumgreifenden Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts ausgeht, kann hier jedenfalls nicht als Grund-
muster unterstellt werden – Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG geht vielmehr von der zu-
lässigen Verschiedenheit in den autonomen Verfassungsräumen der Länder
aus, die durch die bundesrechtlichen Homogenitätsvorgaben eben nicht pri-
mär strukturiert, sondern erst sekundär begrenztwerden.Allgemeine verwal-
tungsrechtliche Muster, die sich letztlich bundeseinheitlich im Dialog von
Praxis, Judikatur und Wissenschaft ergeben, können insoweit als Beitrag
zur wechselseitigen Standardsicherung, aber auch als Einengung legitimer
Verschiedenheit wirken.Katharina Reiling fragt vor diesem Hintergrund ab-
schließend nach der Bedeutung „Verwaltungsrechtlicher Figuren im Parla-
mentsrecht?“. Sie nimmt dafür die Handhabung von Ordnungsmaßnahmen
durchdie Sitzungsleitung imParlament undderenBeurteilungdurchdieVer-
fassungsgerichte auf Landesebene als Ausgangspunkt, die in den raueren
Tonlagen der letzten Jahre vermehrt an Bedeutung gewonnen haben. Auch
hier stellt sich die Frage, ob und wieweit die Übernahme verwaltungsrechtli-
cherHandlungsmuster zielführend ist, umdieRechtederAbgeordneten eben-
sowie die Funktionsfähigkeit der Parlamente zu sichern –wobei dieKontroll-
ebene der EMRK zur Vorsicht rät, allzu kontingent mit deutschen
Vorannahmen zu operieren.Reiling sieht den zutreffendenAnsatzpunkt in ei-
ner Entfaltungwechselseitiger Intraorgantreue, die danndurchausmit besser
differenzierten Übernahmen aus dem Verwaltungsrecht arbeiten könnte.

3. Alle Beiträge des Schwerpunkthefts sind in ihrer Analyse einer Grund-
einsicht des modernen Verwaltungsrechts im Verfassungsstaat verpflichtet:
Die SetzungundAnwendungdesParlamentsverwaltungsrechtsmuss sich be-
wusst Rechenschaft ablegen über die Handlungsanteile, die seinen Akteuren
zukommen. Es ist eben nicht egal, wie der Gesetzgeber die Regeln macht (in
eigener Sache!), in welchen institutionellen Aufstellungen das Parlaments-
recht dann gegenüber den mächtigen und den weniger politischen Akteuren
angewendet wird (wie unabhängig also entsprechende Verwaltungsstellen
rechtlich und tatsächlich sind), und in welchemUmfang dann schließlich Ge-
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richte entsprechendeEntscheidungen kontrollieren können, ohne in den poli-
tischen Gestaltungsbereich einzugreifen, der nicht Sache der Judikative ist.

Den Ausgangspunkt der hier vorgelegten Analysen bilden die besonderen
Reallagen, die unsere Gegenwart in neuer Dringlichkeit bestimmen. Auch
und gerade in den Parlamenten – in ihrer Zusammensetzung, ihren Arbeits-
weisen, ihremMindestmaß an kollegialer Verbundenheit –müssenwir uns zu-
nehmend Fragen stellen, die für viele von uns als erledigt und überwunden
galten:Der vernunftgeleitete, problemlösungsorientierte, denMenschenrech-
ten und dem Gemeinwohl verpflichtete Diskurs ist nicht mehr der unange-
fochtene Goldstandard der politischen Auseinandersetzung. Er wird von in-
nen und von außen angegriffen, in großer Schärfe und Entschiedenheit, vor
unser aller Augen. Wie robust darf der freiheitliche Verfassungsstaat auftre-
ten, wenn er sich gegen seine Feindewehrt – und abwann verrät er sich damit
selbst? Im Parlamentsverwaltungsrecht, an der Schnittstelle von Politik und
Recht, stellt sich dieseGretchenfrage in besonderer Schärfe undKlarheit. Be-
stätigen dürfte sich jedenfalls, dass das wechselseitige Lernen von Verfas-
sungsrecht und Verwaltungsrecht ein sinnvoller, ja unverzichtbarer Modus
bleibt, um politische Gestaltung als rechtlich gebundene Ausübung legitimer
Macht zu organisieren. Hinnerk Wißmann
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